
Landratsamt Weimarer Land   Telefon (0 36 44) 540 759 

Rechts- und Ordnungsamt    Telefax (0 36 44) 540 789 

Bahnhofstraße 28     eMail: post.ordnungsamt@wl.thueringen.de 

99510 Apolda      Sachbearbeiter: Herr Klempert  
 

Antrag 

auf Erteilung einer Erlaubnis zum Schießen mit einer Schusswaffe 
für Gehegewildhalter 

(§ 10 Abs. 5 WaffG) 
   

Antragsteller: 

Name - Vorname (Ehename - Geburtsname) 
      

Geburtsdatum Geburtsort (Gemeinde - Landkreis - Land) 
            

Beruf Staatsangehörigkeit Familienstand 
                  

genaue Anschrift (PLZ - Ort - Nr.) 
      

Personalausweis/Reisepass-Nr 
      

ausgestellt am 
      

Von 
      

Telefon (tagsüber) E-Mail 
            

Hinweis: Falls Abschuss nicht vom Gehegebetreiber selbst vorgenommen werden soll, bitte die 
persönlichen Daten (siehe Antragsteller) sowie den Sachkundenachweis des Schützen auf einem 
gesonderten Blatt beifügen. 

 
 ich besitze keine Schusswaffen                                   ich besitze bereits Schusswaffen 

 

Mir wurde(n)  bisher kein(e)  bereits (nachstehende(r) 

 Waffenbesitzkarte   Munitionserwerbschein  Waffenschein    Jagdschein: 

Art der Erlaubnis Nummer und Ausstelldatum ausstellende Behörde 

                  

                  

                  

Verwendete Schusswaffen: 

Lfd. Nr. 

 
Art der Waffen 

 

Kaliber-/Munitions- 
bezeichnung 

Hersteller/Modell Herstellungsnummer 

                              

                              

                              

 
 

 Ich bin Inhaber eines Jagdscheins Nr.           gültig bis       

 

 Ich habe eine Waffen-Sachkundeprüfung im Zusammenhang mit einem Lehrgang für Gehegewildhalter   

abgelegt 

                         Das Prüfungszeugnis liegt diesem Antrag bei. 

                         Das Prüfungszeugnis liegt dem Landratsamt Weimarer Land bereits vor. 

 

 



Eine Immobilisierung der Gehegetiere      möchte ich vornehmen               möchte ich nicht vornehmen 

 
Ein Prüfungszeugnis über die Teilnahme an einem Lehrgang zur Immobilisierung von Gehegewild liegt 
 

 diesem Antrag bei. 

 liegt dem Landratsamt Weimarer Land bereits vor. 

 

 Ich habe bereits früher eine Erlaubnis zum Abschuss von Gehegewild erhalten 

 
Az:                     Ausstelldatum:                     gültig bis:       

 

 Erstantrag 

Angaben zum Wildgehege: 

 

Art des Geheges:           Damwild           Rotwild           Mufflons                 

 

Derzeit befinden sich       (Anzahl) erwachsene Tiere im Gehege. 

Das Gehege liegt in der Gemarkung          Flur-Nr.        (aktueller Lageplan mit rot eingezeichnetem Grenz-
verlauf des Geheges ist beigefügt) 

 Anzeige beim Veterinäramt des Landratsamtes Weimarer Land gemäß § 11 b Tierschutzgesetz am       

Angaben zur Zuverlässigkeit und persönlichen Eignung: 

Ich bin   nicht vorbestraft. 
 wegen folgender Straftaten rechtskräftig verurteilt: 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ich bin  nicht Mitglied in einem Verein, der unanfechtbar verboten wurde oder der einem unanfechtbaren Betätigungsverbot unterliegt. 
 nicht Mitglied in einer Partei, deren Verfassungswidrigkeit das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat. 
 nicht innerhalb der letzten fünf Jahre wegen Gewalttätigkeit in polizeilichem Präventivgewahrsam gewesen. 
 nicht in meiner Geschäftsfähigkeit beschränkt oder geschäftsunfähig. 
 nicht abhängig von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln. 
 nicht psychisch krank oder debil. 

 
Ich leide   nicht an: schwerer Sehschwäche, Nachtblindheit, Farbuntüchtigkeit, Hirnverletzung, schwerer Herz-Kreislauferkrankung, Diabetes,      

Anfallsleiden, Geisteskrankheit, Schwerhörigkeit bzw. Taubheit, Lähmungen oder anderen schweren Erkrankungen. 
 an folgenden schweren Erkrankungen: 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Es ist ein Versicherungsnachweis erforderlich, aus dem hervorgeht dass der Abschuss von Wild im Gehege in 
Höhe einer Deckungssumme von mindestens 1.000.000,00 € pauschal für Personen- und  Sachschaden 
abgesichert ist. 
 

 Der Versicherungsnachweis liegt dem Antrag bei      der Versicherungsnachweis wird nachgereicht 

 

Hinweis: 

Der Abschuss von Gatterwild ist keine Jagdausübung i.S.d. des Jagdrechts. Deshalb ist der Abschuss nur 
durch Ihre Jagdhaftpflichtversicherung abgedeckt, wenn dies ausdrücklich in der Versicherungspolice 
erwähnt wird. 

 

Ich versichere, dass meine Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. 

Antragsteller 

Ort, Datum Unterschrift 

 
 
 
 
 

 


